IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Einnahmen einer Immobilie aus Überlassung als Antennenstandort 



	
1. Zur Steuerlichen Beurteilung von Einnahmen aus der Überlassung einer Immobilie zur Nutzung als Antennenstandort eine Mobilfunkbetreibers

2. Zur Vorliegen von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung oder einer steuerfreien Entschädigungszahlung. 


	FG Saarland vom 20.10.2009 – 2 K 1260/07 
EStG § 10 Abs. 1, 3, § 21 Abs. 1 




Problem/Sachverhalt

Der Kläger streitet mit dem beklagten Finanzamt um die steuerliche Beurteilung von Einnahmen aus dem Abschluss eines Mietvertrages mit einem Mobilfunkbetreiber. Während der Beklagte insoweit von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgeht, betrachtet der Kläger 2/3 der von ihm erzielten Einnahmen als (steuerfreie) Entschädigungszahlung. Der Kläger hat mit der Firma E-Plus eine als „Mietvertrag“ bezeichnete Vereinbarung getroffen. Der Vertrag betrifft ein in seinem Eigentum stehendes Gebäude. Danach gestattet der Kläger der Firma E-Plus auf dem Gebäude eine Funkstation zu errichten. Die jährliche Miete beträgt DM 4.000,00. Mit Mietvertrag vom 10.11.1999 traf der Kläger für das nämliche Grundstück eine entsprechende Vereinbarung mit Vodafone. Das hierfür von der Gesellschaft zu zahlende Entgelt, welches im „Mietvertrag“  als „Miete“ bezeichnet wird, betrug DM 6.000,00. Der „Mietpreis“ sollte sich in Abhängigkeit von der Sendeleistung der Antennen erhöhen. Der Beklagte erfasste die Einnahmen in voller Höhe als solche aus Vermietung und Verpachtung. Der Kläger erhob hiergegen Klage, wobei er lediglich 1/10 der für die Gestattung zur Errichtung von Mobilfunkantennen erzielten Entgelte als Einnahmen sehen wollte. Er meinte, es handelte sich bei den streitigen Zahlungen um eine Art (steuerfreien) „Lottogewinn“. Allenfalls 1/10 der Leistungen könnten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zugerechnet werden. Im übrigen lägen nicht steuerbare Entschädigungsleistungen vor. Dies leite sich schon der Entgelthöhe ab. Die Mieten seien – soweit man darin eine Miete sähe – weitaus überhöht. Dies indiziere den Entschädigungscharakter. 

Entscheidung

Ohne Erfolg! Der Senat führt richtigerweise aus, dass Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichen Vermögen zu erfassen sei (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Auch der Platz für eine Mobilfunkantenne an oder auf einem Gebäude kann zu dem Gebäude rechnen. Hierzu zählen die vorliegenden Einkünfte deshalb, weil sie aus einem als Mietvertrag bezeichneten Vertrag resultieren. Der Kläger als Jurist hätte diesen Mietvertrag abgeschlossen. Sie selbst enthalten zudem Regelungen, nämlich in erster Linie als Vertragsgegenstand das „Nutzungsrecht“ an dem Grundbesitz des Klägers, die typisch für einen Mietvertrag sind. Das Argument, dass möglicherweise eine Gesundheitsgefährdung davon ausgehe, hat nichts mit der Frage von Erzielung von Einnahmen zu tun. Bei einer Tankstelle die möglicherweise zu einer Bodenverunreinigung führt, kann deshalb auch nicht von Mieteinnahmen abgesehen werden. Zudem stehen, wenn überhaupt, Entschädigungszahlungen weniger dem Grundstückseigentümer zu, als vielmehr dem Nachbar des Gebäudes. Die Strahlen, so sie schädlich sein sollten, erreichen nämlich in erster Linie die Nachbarn „in Rechweite“ der Anlage.  

Praxishinweis

Man wundert sich immer wieder, mit welchen Argumenten die Steuerpflichtigen versuchen sich von ihrer Pflicht zur Steuerzahlung zu befreien. 

Im übrigen sieht auch der BGH (v. 02.01.2005, NJW-RR 2006, 380) die Überlassung von Dachflächen zum Betrieb einer Mobilfunkanlage als Vermietung an. 
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